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Leitfaden für die Beratung durch die insoweit erfahrene Fachkraft (ieF)



Was ist eine Beratung durch eine ieF?

Eine ieF, auch Kinderschutzfachkraft genannt, bietet fallverantwortlichen Personen und Institutionen Beratung im Rahmen eines Kinderschutzverfahrens an. Die ieF selbst übernimmt dabei keine Fallverantwortung für den jeweiligen Kinderschutzfall und hat keine Weisungsbefugnis. Die Beratung findet anonym statt, d.h. es werden keine personenbezogenen Daten genannt.
Es besteht keine rechtliche Verpflichtung vor einer Kindeswohlgefährdungsmeldung an das Jugendamt eine ieF-Beratung aufzusuchen. Bei einer akuten, eindeutigen Gefährdung für das Leben oder die Gesundheit des Kindes verzögert eine ieF Beratung das notwendige sofortige Eingreifen des Jugendamtes. In diesen Fällen sollten Sie ohne vorherige Beratung direkt eine Meldung beim Jugendamt machen.
Wiederum kann es in anderen Fällen notwendig sein, mehrfach eine Beratung durch eine ieF einzuholen, z.B. wenn sich die Sachlage ändert.


Wie sollten Sie sich auf die ieF Beratung vorbereiten?

Unser Ziel ist es, Sie in Anliegen rund um das Thema Kinderschutz optimal zu beraten. Hierfür sind wir auf Ihre Unterstützung in Form einer guten Vorbereitung angewiesen. Dazu gehören:

· Das Ausfüllen der KiWo-Skala (nach aktuellem Stand!)
· KiWo-Skala für Kindertageseinrichtungen 
· KiWo-Skala Schulkind 
· Dass Sie sich vorab einen Überblick verschaffen bezüglich:
· Relevanter Bezugspersonen und der Art des Sorgerechts
· Bestehender Hilfen
· Vorliegender Schweigepflichtsentbindungen 
· Bitte planen Sie sich 90min Zeit für die Beratung ein


Wer wird für die Beratung benötigt?

Zwingend notwendig ist die Anwesenheit der fallverantwortlichen Person, d.h. die Person, die aus erster Hand Informationen/Eindrücke erhalten hat, die die Sorgen um das Kindeswohl hervorgerufen haben. Gerne können auch weitere Fachkräfte, die das Kind kennen, sowie die Führungskraft an der Beratung teilnehmen. Mehrere Perspektiven helfen, die Situation besser einschätzen zu können.


Wie läuft die Beratung ab?

Eine Beratung dauert üblicherweise 90min. In dieser Zeit schätzen wir anhand der von Ihnen vorab ausgefüllten KiWo-Skala und weiterführender Fragen gemeinsam mit Ihnen den Grad der Gefährdung (niedrig/mittel/hoch) ein. Darauf aufbauend erarbeiten wir mit Ihnen weitere Schritte zur Abwendung der Gefährdung und bereiten ggf. mit Ihnen Elterngespräche vor. 


Wo kann ich mich zum Thema Kinderschutz fortbilden/informieren?

A) Kindertageseinrichtungen

Alle Psychologischen Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis bieten kostenfreie Fortbildungen für Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zum Thema Kinderschutz an.
 Aktuelle Termine und die Anmeldung zu den Fortbildungen aller Beratungsstellen finden Sie unter dem folgenden Link:
Fortbildungsprogramm für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises
(Unter Fachbereich Kinderbetreuung – Kindertageseinrichtungen / Fortbildungen zum Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen)
Zudem finden Sie auf dieser Seite auch einen Leitfaden für Kindertageseinrichtungen bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
 
 
B) Schulen

Detaillierte Informationen zum Thema Kindeswohlgefährdung und dem Vorgehen im Verdachtsfall finden Sie in diesem Handlungsleitfaden des Staatlichen Schulamt Mannheim.
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